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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 5. Dezember 1981 eingegangene und am 

30. Juni 1982 veröffentlichte europäische Patentanmel-

dung 81 110 195.5 mit der Veröffentlichungsnummer 

54 814, für weiche die Priorität der Vorarimeldung vom 

13. Dezember 1980 (DE 3 047 101) in ?.nspruch genommen 

wird, wurde durch Entscheidung der PrUfungsabteilung 023 

des Europäischen Patentamts vom 24. November 1983 zu-

rUckgewiesen. Der Entscheidung lagen die ursprUnglich 

eingereichten 4 PatentansprUche zugrunde. Anspruch 1 hat 

folgenden Wortlaut: 

I'l. Verfahren zum Verbessern der Gasverteilung in 

Mammut-Schlaufenreaktoren, dadurch gekennzeichnet, 

daI3 die rUckströmende, teilentgaste FlUssigkeit vor, 

bei oder nach Eintritt in den Aufstiegsteil der 

Schlaufe in Teilströme aufgeteilt wird, wobei der 

Querschnitt der Sunune der Teilströme kleiner ist als 

der freie Querschnitt des Aufstiegsteiles, und daB 

das Gas in die Teilströme eingeleitet wird." 

II. Die Zurückweisung wird damit begrUndet, daB der Gegen-

stand der AnsprUche teilweise nicht neu, der Uberschul3 

aber naheliegend ist. Es sei nämlich aus der BE-A--

834 949 bekannt, eine KulturbrUhe zu begasen, wobei eine 

teilentgaste FlUssigkeit nach Eintritt in den Aufstiegs-

teil durch Lochplatten oder Siebe aufgeteilt wird, und 

wobei die Summe der Querschnitte der Teilströme kleiner 

als der freie Querschnitt des Aufstiegsteiles ist. Die 

Siebe oder Lochplatten soilten dabei die Koaleszenz zu 

gr68eren Blasen unterbinden. 
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DaB die FlUssigkeit nicht nur nach, sondern auch vor 

oder bei Eintritt in den Aufstiegsteil der Schlaufe in 

Teilströme aufgeteilt wird, sei naheliegend. Im Ubrigen 

beschreibe die FR-A-2 156 376 eine Anordnung, bei der 

die FlUssigkeit und das Gas an der gleichen Stelie aus-

treten. 

III. Gegen die Entscheidung vom 24. November 1983 hat die An-

melderin am 25. Januar 1984 unter Zahlung der GebUhr Be-

schwerde erhoben und diese am 20. März 1984 begrUndet. 

IV. Zur BegrUndung fUhrte die BeschwerdefUhrerin folgendes 

aus: 

(a) Die PrUfungsabteilung habe völlig aui3er Acht gelas-

sen, daB bei der Erfindung das Gas in die Teilstrbrne 

direkt eingeleitet werden soil, was ein wesentliches 

Merkrnal zur Lösung der Aufgabe sei. Nach der 

BE-A-834 949 werde dagegen nicht die teilentgaste 

FlUssigkeit, sondern eine begaste FlUssigkeit ge-

teilt. Unter soichen Umständen wirke das Gitter 

nicht beschleunigend und die Gasbiasen, insbesondere 

die gr6I3eren, verstopften die Gitteröffnungen. Die-

ser Gitterwiderstand mUsse durch Einbringen zusätz-

licher Energie mittels RUhren Uberwunden werden, 

weil sonst der Pumpeneffekt für den FlUssigkeits-

transport nicht ausreiche. Dagegen werde bei der 

vorliegenden Erfindung das Gas erst nur in einen 

energiereichen Teilstrom eingeleitet, wodurch eine 

besonders gute Verwirbelung stattfindet, was auch 

die Maxnmut-Pumpwirkung fördere. 
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(b) Das Gas solle aufgabengemI3 so fein verteilt werden, 

dal3 sich gr6i3ere Blasen durch Koaleszenz, wie im 

Falle der Entgegenhaltung, erst gar nicht bilden. 

Die anmeldungsgema8e Lösung erziele einen soichen 

Zustand durch eine Einleitung des Gases dort, wo die 

Teilströme wesentlich schneller flie8en. Nach der 

FR-A-2 156 376 wUrden Gas und FlUssigkeit mittels 

einer Treibstrahldiise in einern Mischrohr verdust. 

Diese Art des Gaseintrags zeige keine Ahnlichkeit 

mit dern beanspruchten Verfahren und gebe keinen An-

haltspunkt für die Lösung der Aufgabe nach der vor-

liegenden Erfindung. 

V. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Authebung der Ent- 

scheidung Uber die Zurückweisung der Anmeldung. Darin 

ist der Antrag zu sehen, das Patent mit den Unterlagen 

zu erteilen, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde 

lagen, also mit den ursprUnglichen Unterlagen. 

Entscheidung sgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und 

der Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Der nchstliegende Stand der Technik nach der 

BE-A-834 949 wendet un begasten aufsteigenden Teil des 

Marnrnutreaktors Lochplatten oder Siebe an, urn die Koales-

zierung der darunter eingeleiteten Gasbiasen zu unter-

binden. Soiche Bauteile bedeuten natiirlich eine gewisse 

Querschnittsverininderung und Beschleunigung des Auf-

stiegsstromes an der Platte oder an den Sieben. Die off-

nungen haben jedoch eine beschränkte Gr68e, die Durch-

messer mussen zwischen 1 und 20 nan, und wenn rechteckig, 

vorzugsweise zwischen 10 bis 14 mm sein (s. S. 2, letzte 
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Zeile, S. 3, Zeilen 1, 11 und 12). Eine derartige Vor-

richtung verursacht einen verhältnismäI3ig hohen Wider-

stand, besonders bei gr6I3eren Anlagen. Obwohl dabei zu-

sätzliche RUhranlagen nicht unerlä8lich sind, ist ihre 

bevorzugte Verwendung verständlich (vgl. Anspruch 10 und 

die Beispiele). Wie die BeschwerdefUhrerin glaubhaft 

vorträgt, blockieren die Gasbiasen leicht soiche engen 

öffnungen der Siebe oder Lochplatten. Obwohl die Anwen-

dung einer einzigen Gitterplatte rnöglich ist, beschreibt 

diese Entgegenhaltung bevorzugt ein Gerät mit mehreren 

Platten (vgl. Fig.1 und Beispiel 1). Dies zeigt, daB 

hier mit einer Wiederholung der Koaleszenz und foiglich 

der Gegenmal3nahmen mit einem noch weiter wachsenden 

Widerstand gerechnet wird, was einen erheblich ver-

ringerten Auftriebseffekt im begasten Schlaufenteil mit 

sich bringt. 

3. Die Aufgabe, die der Erfindung diesem Stand der Technik 

gegenUber zugrunde 1iegt,ist darin zu sehen, im auf-

steigenden Teil eines Mammut-Schlaufenreaktors eine 

nicht koaleszierende feine Gasverteilung einzustellen, 

ohne daB zusätzliche Energie zum Antreiben der FlUssig-

keit benotigt wird (vgl. S.2, Abs.1. i.V.m. S.1, Abs.2 

der vorliegenden Anmeldung). Diesé Aufgabe wird im we-

sentlichen dadurch gelost, daB die rtickströmende FlUs-

sigkeit in Teilströme von erhöhter Geschwindigkeit zer-

legt und das Gas in diese Teilströme eingeleitet wird. 

4. Diese Lehre ist dem angezogenen Stand der Technik nicht 

zu entnehmen. In der BE-A-834 949 ist ein GefäI3 be-

schrieben, bei dem die FermentationsbrUhe vom begasten 

Aufstiegsteil zum davon getrennten unbegaàten Abstiegs-

raum nach dem Marnmut-Pumpenprinzip zirkuliert, wobei im 

Aufstiegsteil Siebe mit bestimmter Maschenweite ange- 
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bracht sind und die Begasung unterhaib der Siebe erfolgt 

(vgl. Anspruch 1). Da sich Teilströrne erst in Strömungs-

richtung am Sieb bilden können, wird demnach der auf-

steigende FlUssigkeitsstrom als Ganzes und nicht - wie 

aruneldungsgemal3 vorgesehen - in Form von beschleunigten 

Teilströmen begast. Noch weiter ab liegt die 

FR-A-2 156 376, weil sie )ceinen vom Aufstiegsteil ge-

trennten Abstiegsraum offenbart und darnit nicht das Mam-

mut-Pumpenprinzip anwendet. 

5. Die beanspruchte Lbsung beruht auf der Erkenntnis, daB 

die direkte EinfUhrung des Gases in die Teilströme des 

Aufstiegsteils mit erhöhter Stromgeschwindigkeit, auch 

ohne zustz1iche Energiezufuhr Koaleszenz vermeidet. 

Hierdurch wird nicht nur eine Verstopfung im Teilstrom-

teil mit Gasbiasen ausgeschlossen, sondern diese Blasen 

sind auch keinem Konvergenzeffekt ausgesetzt. Soiche we-

sentlichen Unterschiede in den Bedingungen gegenUber de-

nen nach der o.g. BE-A-834 949 beeinflussen auch die 

Charakteristik des im Aufstiegsteil danach verlangsamten 

aufsteigenden Gemisches von Blasen und FlUssigkeit und 

daher die Effizienz des Auftriebes und des Stoffaus-

tausches. 

6. Die Vorrichtung nach der o.g. BE-A-834 949 ist für eine 

Vergrösserung der öffnungen ungeeignet. Sie zielt viel-

mehr auf eine Dispersion der gröBeren Blasen durch die 

unmittelbare Wirkung der Löcher, Gitter oder Siebe ab. 

Dagegen kann die vorliegende Erfindung Teilströme und 

daher öffnungen mit einern zehnfachen Durchmesser be-

nutzen (z.B. 150 und 230 mm in den Beispielen 2 und 3, 

anstatt 1 bis 20 mm nach der Entgegenhaltung). Das be-

deutet auch eine entsprechende Verringerung des Wider- 
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standes. Die Dispersion der gr6l3eren Elasen bei dem be-

kannten System kann dagegen durch eine wesentliche Ver-

gr6l3erung der Teilströme nicht verbessert werden. Von 

dieser Entgegenhaltung ging daher keine Anregung aus, 

die bekannte Vorrichtung in Richtung auf die hier bean-

spruchte Erfindung zu ändern. 

7. 	Die vorliegende Lösung 1st daher nicht bloB eine Varian- 

te oder äquivalente AusfUhrungsform der Entgegenhaltung. 

Die Wirkungsverhältnisse vor, bei und nach den Teilströ-

men sind in bezug auf die Blasen wesentlich verschieden 

und die dabei erzielten Resultate waren aufgrund des an-

gezogenen Standes der Technik nicht vorhersehbar. Eine 

bwand1ung der Wir]cungsweise der Vorrichtung nach der 

o.g. BE-A-834 949 konnte auch in Kenntnis der FR-A- 

2 156 376 nicht erwartet werden. Hier wird näimlich das 

Gas mit einer FlUssigkeit gemischt, die mittels einer 

Pumpe in den BelUftungsbehälter eingespritzt wird. Darti-

ber hinaus fehit hier ein vom RUckstrombereich getrenn- 

ter Aufstiegsteil; d.h. das Mammut-Pumpenprinzip ist 

hier gar nicht realisiert. Es ist nicht ersichtlich, wie 

diese Merkmale sinnvoll mit denen der o.g. BE-A-834 949 

aus der Sicht der bestehenden Aufgabe zu kombinieren 

sind, urn zur hier beanspruchten Lösung zu gelangen. Das 

beanspruchte Verfahren 1st daher - unabhängig davon, ob 

es semen Ausdruck in Form des Anspruchs 1 oder der da-

von abhängigen UnteransprUche findet - als erfinderisch 

anzuerkennen. 
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Entscheidung s formel 

Aus vorstehenden GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der PrUfungsabteilung des 

Europäischen Patentamts vom 24. November 1983 wird 

aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage 

zuruckverwiesen, ein europäisches Patent auf der 

Grundige der ursprUnglichen Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschäftsstelleribeamte: 	 Der Vorsitzende: 
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